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A. Weisungen  

1. Fördervoraussetzungen 
 
1.1 Förderungsfähiger Personenkreis 
 
Förderungsfähig sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb), die arbeitsuchend gemeldet sind, de-
ren Vermittlung aus in ihrer Person liegenden Gründen erschwert ist und bei denen ein Eingliede-
rungserfordernis vorliegt. 
 
Folgende Personengruppen können mit dem Eingliederungszuschuss (EGZ) gefördert werden: 
 
- eLb ohne Behinderung (§§ 88, 89 SGB III) 
- ältere eLb, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ohne Behinderung (§ 89 Satz 3 SGB III - gültig 

bis 31.12.2028) 
- eLb mit einer Behinderung und Schwerbehinderung (§ 90 Abs. 1 SGB III) 
- besonders betroffene eLb mit einer Schwerbehinderung (§ 90 Abs. 2 SGB III/Gleichgestellte i.V.m. 

§ 187 Abs. 1 Nr. 3a-d und § 2 Abs. 3 SGB IX) 
 

1.2 Behinderung, Schwerbehinderung, besonders betroffene Menschen mit einer Schwerbehinde-
rung 

1.2.1 Behinderung und Schwerbehinderung 

Aus § 19 SGB III, § 2 SGB IX ergibt sich, wann eine Behinderung und Schwerbehinderung (einschließ-
lich  Menschen mit einer Lernbehinderung) vorliegt. Eine Schwerbehinderung liegt ab einem GdB von 
50 vor. Personen mit einem GdB ab 30 können dieser Personengruppe gleichgestellt werden (erfolgt 
durch die Agentur für Arbeit). 
 
Ein Nachweis über die Schwerbehinderung oder Gleichstellung kann über den SB-Ausweis/die Gleich-
stellungsurkunde oder ein entsprechendes Dokument erfolgen. 
 
Besteht die Vermutung, dass eine Person zum Personenkreis des § 19 SGB III gehören könnte, ist 
diese Person an den*die zuständige*n Reha-Berater*in zwecks Prüfung zu verweisen. 
 
1.2.2 Besondere Gruppen Menschen mit einer Schwebehinderung /Gleichgestellte nach § 2 Abs. 3 
SGB IX  (besonders betroffen schwerbehindert nach § 90 Abs. 2 SGB II) 
 
Als besonders betroffen gelten nach 187 SGB IX Abs. 1 Nr. 3b-d SGB IX folgende Personen: 
- Menschen mit einer Schwerbehinderung, die langzeitarbeitslos i.S.v. § 18 SGB III sind,  
- Menschen mit einer Schwerbehinderung, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer aner-

kannten Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung bei einem anderen Leistungsanbieter 
(§ 60 SGB IX) oder einem Inklusionsbetrieb eingestellt werden 

- Menschen mit einer Schwerbehinderung, die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden. 
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Zu den besonders betroffenen Menschen mit einer Schwerbehinderung (§ 187 Abs. 1 Nr. 3a SGB IX i. 
V. m.  § 155 Abs. 1  SGB IX) gehören auch Personen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung 
oder sonstiger Umstände im Arbeitsleben besonders betroffen sind, insbesondere Menschen:  
- mit einer Schwerbehinderung, die zur Ausübung ihrer Beschäftigung wegen ihrer Behinderung 

nicht nur vorübergehend einer besonderen Hilfskraft bedürfen, 
- deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit außergewöhnlichen 

Aufwendungen für den Arbeitgeber verbunden ist,  
- die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine wesentlich vermin-

derte Arbeitsleistung erbringen können,  
- bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geistiger oder seelischer 

Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt oder  
- die wegen Art und Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsausbildung im Sinne 

des Berufsbildungsgesetzes haben 
- mit einer Schwerbehinderung, die das 55. Lebensjahr vollendet haben. 
 
1.3 Erschwerte Vermittlung 

Als Tatbestandsmerkmale hierfür gelten Beeinträchtigungen der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich 
zu anderen Bewerbern*innen, die in der Person des*der eLb begründet sind. Gründe für eine er-
schwerte Vermittlung können zum Beispiel sein (nicht abschließend):  
- die Dauer oder Häufigkeit der Arbeitslosigkeit  
- familienbedingte Unterbrechung der Berufstätigkeit und damit einhergehender Kompetenzver-

lust  
- gesundheitliche Einschränkungen  
- fehlende Berufserfahrung/fehlender Berufsabschluss 
- unzureichende Deutschkenntnisse bei Menschen mit Migrations– oder Fluchthintergrund; dies 

betrifft sowohl Drittstaatsangehörige, insbesondere Personen mit anerkanntem Fluchthinter-
grund, als auch Personen aus dem EU-Ausland 

- Berufserfahrungen sind zwar vorhanden, jedoch für die Beschäftigung, die gefördert werden soll, 
nicht verwertbar (z.B.  Ausübung einer berufsfremden Tätigkeit)  

 

Hinweis: 
Absolventen*innen einer betrieblichen Ausbildung besitzen grundsätzlich ausreichende  Berufs-
praxis. Dies gilt in der Regel auch für schulische Berufsausbildungen  oder berufliche Weiterbildun-
gen (siehe hierzu Verfahrenshinweis „Förderketten im Anschluss an Aus- und Weiterbildungen“).  
Eine Förderung kommt hier nun dann in Betracht, wenn z. B. eine längere Arbeitslosigkeit vorliegt. 
 

 
1.4 Minderleistung  

Die Minderleistung als weitere Tatbestandsvoraussetzung muss zusätzlich zu der erschwerten Ver-
mittlung erfüllt sein. Der EGZ soll einen Arbeitgeber ermutigen, eine Person einzustellen, die anfäng-
lich keine vollwertige Arbeitsleistung erbringen wird. Eine Minderleistung ergibt sich aus der Diffe-
renz zwischen der Leistung des*der förderungsbedürftigen Leistungsberechtigten und der Arbeits-
leistung eines*r durchschnittlich qualifizierten Arbeitnehmers*in, weil die Kenntnisse und Fertigkei-



 
Ermessenslenkende Weisungen  
Eingliederungszuschuss §§ 88 ff SGB III      
 
 

Seite 5 von 20 
 

ten des*der förderungsbedürftigen Arbeitnehmers*in Lücken aufweisen und nicht dem üblichen be-
ruflichen Stand entsprechen. Die Beurteilung der Minderleistung ergibt sich im Allgemeinen aus der 
Differenz der beruflichen Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen und Stärken der Bewerber*innen im 
Verhältnis zu den konkreten stellenbezogenen Anforderungen des neuen Arbeitsplatzes. Die zu er-
wartende Minderleistung muss über den Rahmen einer üblichen Einarbeitung hinausgehen. Als Ent-
scheidungsgrundlage dient das Schreiben EGZ_Anschreiben+Antrag+Minderleistungserklärung, wo-
raus sich u.a. die Minderleistung in Bezug auf die konkrete Stelle durch die Angaben des Arbeitgebers 
ergibt. 
 
Beispiel: Ein Arbeitnehmer fertigt aufgrund seiner Minderleistung  im Produktionsbereich am Tag zu-
nächst wesentlich weniger Stückzahlen als andere Arbeitnehmer*innen an. 
Unzureichende Deutschkenntnisse können ein Vermittlungshemmnis darstellen und – abhängig von 
den konkreten Anforderungen des Arbeitsplatzes – gleichzeitig eine Minderleistung begründen. 
 
Kann die Minderleistung nicht während der geförderten Einarbeitungszeit ausgeglichen werden, weil 
sie nicht behebbar ist (z. B. bei einer körperlichen Behinderung), schließt dies eine Förderung nicht 
aus. 
 
Ausgeschlossen ist eine Förderung dagegen i. d. R, wenn 
- die Minderleistung bereits durch einen geringeren Lohn von Seiten des AG komepensiert wird (z. 

B. wird während der Einarbeitungszeit ein sogenannter Einarbeitungstariflohn gezahlt). 
- die Einarbeitungszeit genauso lang andauert und genauo umfangreich wie bei nicht gefördertern 

eLb wäre. 
- lediglich eine Einweisung erforderlich ist (oft bei Helfertätigkeiten, die keine speziellen Vorkennt-

nisse voraussetzen). 
- ein eLb bereits im Rahmen einer vorgeschalteten Maßnahme nach § 45 SGB III in dem antrags-

stellenden Betrieb gefördert wurde. Hier muss besonders kritisch hinterfragt werden, warum 
nach wie vor Defizite vorhanden sind, die nicht im Rahmen einer betriebsüblichen Einarbeitung 
ausgeglichen werden können. 

 
1.5 Sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 

Mit der Förderung soll die dauerhafte berufliche Eingliederung der geförderten Personen unterstützt 
werden. Es werden deshalb grundsätzlich nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse gefördert, die die Arbeitslosigkeit beenden (mind. 15 Wochenstunden). Ein geringfügiges Be-
schäftigungsverhältnis ist daher nicht förderfähig.  
 

Entgeltgrenze für Minijobs  

bis 31.12.2025 556 € 

01.01.2026 – 31.12.2026 603 € 

Ab 01.01.2027 633 € 

 
 
Um fördern zu können, muss das Arbeitsverhältnis für mindestens 6 Monate geschlossen werden. 
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1.6 Ermessen (§ 39 SGB I) 

Der EGZ ist eine Ermessensleistung. Es besteht ein Anspruch des*der eLb auf die pflichtgemäße Er-
messensausübung, unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Geeignetheit. Lie-
gen die Tatbestandsvoraussetzungen, wie z.B. „erschwerte Vermittlung“ und „Minderleistung“ vor 
und ist ein Förderausschluss zu verneinen, hat das antrsgsstellende Unternehmen einen Anspruch 
auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung. 
 
Das Ermessen ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und des Zwecks der Förderung 
auszuüben. Nur wenn der angestrebte Zweck (= möglichst dauerhafte Integration von Personenen 
mit Vermittlungserschwernissen) voraussichtlich erreicht werden kann, kommt eine Förderung in Be-
tracht. Ist hingegen absehbar, dass eine dauerhafte Eingliederung der*des eLb nicht erreicht werden 
kann, kann keine Förderung erfolgen. Dies schließt aber die Förderung eines befristeten Arbeitsver-
hältnisses nicht grundsätzlich aus (siehe Pkt. 3.2). 
 
 
Das Ermessen reduziert sich auf null, wenn ein Eingliederungsbedürfnis im Sinne der Zweckbestim-
mung der §§ 88 ff. SGB III nicht besteht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Tatbestandsvoraussetzun-
gen erfüllt sind. Bei fehlendem Eingliederungsbedürfnis ist die Förderung abzulehnen. Ein Eingliede-
rungsbedürfnis besteht insbesondere dann nicht, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die 
Person auch ohne Förderung eingestellt worden wäre. Dies kann bei folgenden Sachverhalten in der 
Regel angenommen werden:  
 
Beispiel: "Arbeitsaufnahme eines Drittstaatsangehörigen"  
Ein Arbeitgeber beabsichtigt, einen Drittstaatsangehörigen einzustellen, weil die freie Stelle nicht mit 
einer inländischen Fachkraft besetzt werden konnte. Bei dem Arbeitnehmer handelt es sich um eine 
Fachkraft mit Berufsausbildung im Sinne des § 18a Aufenthaltsgesetz. (siehe Pkt. 3.7). 
 
Beispiel: "Abschluss des Arbeitsvertrags vor Antragstellung"  
Der Arbeitsvertrag wird am 15.06. abgeschlossen. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.07. Der Ein-
gliederungszuschuss wird rechtzeitig (vor der Arbeitsaufnahme) am 25.06. beantragt.  
 
Beispiel: "Einstellung von Angehörigen"  
Ein Arbeitgeber erkundigt sich telefonisch nach Fördermöglichkeiten für die Einstellung seiner Schwes-
ter. Die Schwester soll 2 Tage später im Familienbetrieb die Nachfolge der Mutter antreten. Ein Stel-
lenangebot wurde nicht aufgegeben. 
 
Beispiel: "Übernahme eines Arbeitnehmers durch Entleihbetrieb"  
Ein Arbeitnehmer soll im Anschluss an ein gefördertes Leiharbeitsverhältnis vom Entleiher auf einem 
anderen Arbeitsplatz übernommen werden.  
Hinweis:  
Auch in diesem Fall besteht grundsätzlich kein Eingliederungsbedürfnis. Durch die Förderung des Leih-
arbeitsverhältnisses wurde bereits die berufliche Integration erreicht. Bei dieser Entscheidung spielt 
auch die Absicht des Gesetzgebers eine Rolle, grundsätzlich nur die Neueinstellung von förderungsbe-
dürftigen Personen zu fördern. Dies wird durch den Förderausschluss nach § 92 Abs. 1 Nr. 2 SGB III 
zum Ausdruck gebracht. Mitnahmeeffekte sollen vermieden werden. 
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Erfüllt der Arbeitgeber bereits ohne die Einstellung der*die eLb seine Pflicht zur Beschäftigung von 
Menschen mit einer Schwerbehinderung (§ 154 Abs. 1 SGB IX) oder wird der Mensch mit einer 
Schwerbehinderung ohne gesetzliche Verpflichtung eingestellt bzw. beschäftigt, sollte dieser Um-
stand bei der Höhe des Förderumfangs positiv berücksichtigt werden (§ 90 Abs. 3 SGB III). Das Nicht-
erfüllen der Beschäftigungspflicht hat dagegen keine Auswirkung auf die Ermessensentscheidung. 
 
Auch die Prüfung von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Geeignetheit oder im Rahmen einer Inte-
ressensabwägung kann zu einer negativen Entscheidung führen. 
 
Beispiel: "Diskrepanz zwischen Arbeitsentgelt und Tätigkeit"  
Der Arbeitgeber stellt eine Familienangehörige als Bürokraft ein, die einfache Tätigkeiten in der Buch-
haltung ausüben soll, und zahlt ein Arbeitsentgelt, das deutlich über dem tariflichen/ortsüblichen Ar-
beitsentgelt liegt. Ein Ablehnungsgrund nach 3.4 liegt in diesem Fall nicht vor.  
Bewertung:  
Der finanzielle Nachteil entsteht durch eine überhöhte Gehaltszahlung. Der Einsatz von Beitragsmit-
teln ist zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten grundsätzlich nicht gerechtfertigt, wenn ein Arbeits-
entgelt vereinbart wird, das offensichtlich überhöht ist und damit nicht der Tätigkeit entspricht, die 
ausgeübt werden soll. 
 
Beispiel: "Herausragende Stellung im Unternehmen"  
Die förderungsbedürftige Person soll als Abteilungsleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin in 
einem großen Unternehmen eingestellt werden. Es wird ein Arbeitsentgelt in Höhe der Beitragsbeme-
sungsgrenze vereinbart.  
Bewertung:  
Bei der vorgesehenen Tätigkeit handelt es sich um eine herausragende Stellung im Unternehmen. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass das subjektive Interesse des Unternehmens aufgrund 
der besonders verantwortungsvollen Tätigkeit überwiegt. Mit Blick auf den Subventionscharakter des 
Eingliederungszuschusses ist der Einsatz von Beitragsmitteln aus Wettbewerbsgesichtspunkten nicht 
gerechtfertigt. Mitnahmeeffekte sind zu vermeiden. 
 
Sind die Tatbestandsvoraussezungen „ erschwerte Vermittlung“ und/oder „Minderleistung“ nicht er-
füllt, besteht kein Ermessensspielraum. In diesem Fall ist der Förderantrag ohne Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalls abzulehnen. 
 
2. Förderkonditionen für Menschen ohne Behinderung sowie Menschen mit Behinderung,  
Schwerbehinderung , Gleichgestellte und besonders betroffene  Menschen mit Schwerbehinderung 
 
2.1 EGZ für Menschen ohne Behinderung unter 55 Jahren (§§ 88, 89 SGB III) 

Die Förderung beträgt derzeit bis zu 50 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts für einen Zeitraum 
von bis zu 6 Monaten.  
 
Nachbeschäftigungszeit: entspricht der Förderdauer, längstens aber 12 Monate (z. B. eine 6-mona-
tige Förderung -> Vertragsdauer 12 Monate (§ 92 Abs. 2 Satz 4 SGB III). 
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2.2 EGZ für ältere eLb ab 55 Jahren (§ 89 Satz 3 SGB III) 

Dauer: bis zu 36 Monate 
 
Höhe: bis zu 50 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts 

 
Nachbeschäftigungszeit: entspricht der Förderdauer, längstens 12 Monate 
 
2.3 Menschen mit Behinderung und Schwerbehinderung 

Dauer: bis zu 24 Monate 
 
Höhe: bis zu 70 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts 
 
Nachbeschäftigungszeit: entspricht der Förderdauer, längstens 12 Monate 
 
Degression: nach 12 Monaten die Förderhöhe um 10 % verringern, darf aber 30 % nicht unterschrei-
ten 
 
2.4 Besonders betroffene Menschen mit Schwerbehinderung   

Dauer: bis zu 60 Monate (mit Vollendung des 55. Lebensjahres bis zu 96 Monate) 
 
Höhe: bis zu 70 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts 
 
Nachbeschäftigungszeit: Hier ist keine Nachbeschäftigungszeit zu berücksichtigen, da der EGZ auch 
bei vorzeitiger Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 5 SGB III nicht zu-
rückgefordert wird.  
 
Degression: nach 24 Monaten jährlich die Förderhöhe um 10 % verringern, darf aber 30 % nicht un-
terschreiten 
 
Ist der Arbeitsplatz eines besonders betroffenen Menschen mit einer Schwerbehinderung infolge ei-
ner nachweislichen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes mit dauerhafter Verminderung 
der Leistungsfähigkeit gefährdet, kann auch das bestehende Arbeitsverhältnis mit EGZ gefördert wer-
den, wenn durch diese Förderung eine dauerhafte berufliche Eingliederung erreicht wird. 
 
 
3. Besonderheiten zum EGZ 

3.1 Umwandlung eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses in ein sozialversicherungspflich-
tiges Arbeitsverhältnis 

Wird ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
bei demselben Arbeitgeber umgewandelt, ist eine Förderung mit EGZ möglich, sofern der*die eLb 
mit 
einem zusätzlichen, grundlegend neuen Aufgabengebiet betraut wird und dieses in FMG.job und 
Stellungnahme dokumentiert wird. 
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3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse 

Die Förderung eines befristeten Arbeitsverhältnisses kommt nur in Betracht, wenn das Arbeitsver-
hältnis über den Förderzeitraum hinaus mindestens noch für die Dauer der Nachbeschäftigungszeit 
besteht (Ausnahme: besonders betroffene Menschen mit einer Schwerbehinderung, da hier keine 
Nachbeschäftigungspflicht besteht; einzelfallbezogene Entscheidung bzgl. EGZ).  
 
Ist erkennbar, dass der Arbeitgeber systematisch zur Reduzierung seiner Personalkosten förderungs-
fähige Personen nur deshalb befristet beschäftigt, um nach Ablauf des befristeten Arbeitsverhältnis-
ses erneut für denselben Arbeitsplatz einen EGZ zu erhalten, kommt eine Förderung nicht in Be-
tracht. In diesem Fall kann der Zweck der Leistung – die dauerhafte Eingliederung der förderungsbe-
dürftigen Person – nicht erreicht werden. 
 
3.3 Fortführung des Arbeitsverhältnisses bei einem anderen Arbeitgeber 

3.3.1 Betriebsübergang 

Sofern ein Betrieb auf einen anderen Arbeitgeber übergeht (Betriebsübergang), so tritt dieser in die 
Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnisses ein. Da-
mit wird das Arbeitsverhältnis i. d. R. nahtlos durch einen anderen Arbeitgeber weitergeführt.  
§ 613 a BGB regelt ausschließlich die arbeitsrechtlichen Folgen eines Betriebsübergangs und findet 
auf das Sozialrechtsverhältnis zwischen Jobcenter und dem*der neuen Arbeitgeber*in keine Anwen-
dung. Die hiesige Verwaltungstätigkeit richtet sich ausschließlich nach den Vorschriften des SGB X. 
 

3.3.2 Betriebsübergang während des Förderzeitraums 

Der*Die bisherige Betriebsinhaber*in ist Adressat*in des Bewilligungsbescheides und Empfänger*in 
der Leistung. Durch den Betriebsübergang erfolgt automatisch ein Arbeitgeberwechsel. Damit ent-
fällt die Leistungsberechtigung des*der bisherigen Betriebsinhabers*in. Der Bewilligungsbescheid ist 
mit Eintritt des Betriebsübergangs nach § 48 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SGB X aufzuheben. Von einer Anhörung 
kann nach § 24 Abs. 2 Nr. 3 SGB X abgesehen werden, wenn von der Erklärung des*der bisherigen 
Arbeitgebers*in nicht abgewichen werden soll.  
 
Der*Die neue Betriebsinhaber*in tritt an die Stelle des*der bisherigen Arbeitgebers*in, soweit es um 
die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis geht. Da er*sie nicht automatisch Anspruchsinha-
ber*in der Förderleistung wird, muss er*sie selbst einen Antrag auf die Leistung stellen, wenn die Be-
reitschaft besteht, die mit der Bewilligung verbundenen Auflagen zu erfüllen. Zur Weiterbeschäfti-
gung der geförderten Person ist der*die neue Arbeitgeber*in nach § 613 a Abs. 4 BGB gesetzlich ver-
pflichtet, wenn keine sonstigen Gründe für eine zulässige Kündigung vorliegen. Anstelle des formel-
len Antrags ist der "Antrag zur Übernahme der Förderleistung" zu verwenden. 
 
Sofern sich keine Änderungen in Bezug auf die Anforderungen an den Arbeitsplatz ergeben, kann der 
Eingliederungszuschuss in der bisherigen Höhe für die verbleibende Dauer des Förderzeitraums be-
willigt werden. Die Nachbeschäftigungszeit ist entsprechend der verbliebenen Förderdauer neu zu 
bestimmen und für den Förderfall ein neuer Arbeitgeberdatensatz anzulegen. 
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3.3.3 Betriebsübergang während der Nachbeschäftigungszeit 

Gegenüber dem*der bisherigen Betriebsinhaber*in ergeben sich keine Auswirkungen, da er*sie die 
Auflagen nicht mehr erfüllen kann. Der Bewilligungsbescheid erledigt sich "auf andere Weise"           
(§ 39 Abs. 2 SGB X).  
 
Der*Die neue Betriebsinhaber*in kann für die bereits geförderte Person grundsätzlich keinen Einglie-
derungszuschuss erhalten, weil es sich beim Betriebsübergang nicht um eine förderfähige Neuein-
stellung handelt. Dies gilt selbst dann, wenn die geförderte Person nach einer betrieblichen Umstruk-
turierung an einem Arbeitsplatz eingesetzt wird, an dem eine längere als betriebsübliche Einarbei-
tungszeit notwendig ist. Durch die bisherige Förderung wurde der Zweck der Förderung – die berufli-
che Eingliederung – bereits erreicht. Das Tatbestandsmerkmal "Vermittlungshemmnis" liegt nicht 
mehr vor. 
 
3.4 Förderung von Verwandten und Verschwägerten 

Die Förderung eines Arbeitsverhältnisses bei Ehegatten, Eltern und sonstigen Verwandten/Verschwä-
gerten ist möglich, wenn das arbeitsmarktpolitische Interesse gegenüber dem Arbeitgeberinteresse 
an einer Einstellung überwiegt. Als Angehörige*r ist auch der*die Partner*in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft zu betrachten. 
 
Anhaltspunkte dafür können sein, dass  
- anderweitige Vermittlungsbemühungen wiederholt erfolglos waren,  
- für den zu besetzenden Arbeitsplatz ein Vermittlungsauftrag ohne Beschränkung auf bestimmte 

Personen erteilt wurde oder 
- die Initiative zur Einstellung von der Jobcenter Wuppertal AöR ausgeht.  
 
Das Beschäftigungsverhältnis kann hingegen nicht gefördert werden, wenn das Interesse des Arbeit-
gebers an einer Einstellung einer bestimmten Person erkennbar höher ist als das Interesse an der 
Stellenbesetzung mit einem*einer möglichst geeigneten Bewerber*in. Dies ist der Fall, wenn Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass der Arbeitgeber nur an der Einstellung des*der Angehörigen interessiert 
ist, obwohl auch andere geeignete Bewerber*innen in Frage kommen. 
 
3.5 Förderung von Zeitarbeitsfirmen 

Beim Einsatz eines*einer eLb in einem Zeitarbeitsunternehmen (= Verleiher) trägt in der Regel nicht 
der Verleiher, sondern das Unternehmen, in dem der*die eLb eingesetzt wird (= Entleiher), die 
„Hauptlast“ für die Minderleistung. Auch die Vermittlung fehlender, aber betriebsnotwendiger, Fach-
kenntnisse erfolgt in der Regel durch den Entleiher.  
 
Daher kann der Einsatz bei einem Verleiher nicht gefördert werden, wenn dem Verleiher kein finanzi-
eller Nachteil entsteht. 
 
Eine Förderung kommt nur in Betracht, wenn der Verleiher den Nachweis erbringt, dass ihm tatsäch-
lich ein finanzieller Nachteil entsteht. 
 
Ein finanzieller Nachteil kann beispielsweise vorliegen, wenn: 
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- dem Entleiher wesentlich günstigere Konditionen als die üblichen Konditionen eingeräumt wer-
den oder 

- sich der Verleiher in einem besonderen Maße an der Einarbeitung bei dem Entleiher beteiligt 
oder 

- der Verleiher den*die eLb durch eigenes Personal begleitet und intensiv unterstützt oder 
- der Verleiher die Kosten für notwendige Qualifizierungen trägt. 
 
Bei der Gewährung eines EGZ an einen Verleiher ist es zur Prüfung der Minderleistung erforderlich, 
dass dieser eine genaue Arbeitsplatzbeschreibung des ersten Einsatzortes abgibt. Änderungen in den 
Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind, sind im Rahmen der Mitwirkungspflicht seitens des 
Arbeitgebers (hier der Verleiher) mitzuteilen (§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I). Bei einem Wechsel der 
Tätigkeit (beim bisherigen Entleihbetrieb oder einem anderen Entleiher) muss die Minderleistung auf 
dem konkreten, neuen Arbeitsplatz erneut geprüft werden (Arbeitsplatzprofil). Eine Mitteilung ist 
auch erforderlich, wenn der*die eLb in gleicher Tätigkeit den Entleihbetrieb wechselt. 
 

3.6 Neueinstellung während eines Insolvenzverfahrens des Arbeitgebers 

 
Wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet, geht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis auf den*die 
Insolvenzverwalter*in über. Er*sie entscheidet im Rahmen einer Unternehmensanalyse, ob das Un-
ternehmen aufgelöst (Liquidierung), verkauft oder saniert wird. Besteht die begründete Aussicht, 
dass das Unternehmen seine Zahlungsunfähigkeit überwindet, auf Dauer ausreichend Gewinne er-
zielt und wieder konkurrenzfähig wird, können zur Unternehmenssanierung mehrere Maßnahmen 
auf verschiedenen Ebenen erforderlich sein. Neben finanziellen Maßnahmen (Verhandlung mit den 
Gläubigern zur Schuldenbereinigung, Verkauf nicht benötigter Güter, etc.) kommen auch organisato-
rische Maßnahmen (z. B. Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation) in Betracht. Denkbar 
wäre auch eine Änderung der Unternehmensstrategie beispielsweise durch Anpassung des Produkt-
portfolios. Zur Durchführung solcher Maßnahmen kann es erforderlich sein, trotz Personalabbaus 
neues Personal einzustellen, welches nicht aus dem freigesetzten Personal rekrutiert werden kann. 
 
Bei der Ausübung des Entschließungsermessens sind folgende Fragestellungen bedeutsam: 
 
• Grund für die Neueinstellung:  
Handelt es sich um einen Arbeitsplatz, der im Rahmen einer Unternehmenssanierung erhalten blei-
ben soll oder sollen Tätigkeiten im Rahmen einer Liquidierung des Unternehmens ausgeübt werden?  
• Kann davon ausgegangen werden, dass die Zahlung des Arbeitsentgelts während des Förderzeit-
raums und der Nachbeschäftigungszeit sichergestellt ist?  
• Kann davon ausgegangen werden, dass die Nachbeschäftigungspflicht eingehalten wird?  
 
Weitere Gesichtspunkte:  
• Das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses soll nicht verhindert werden.  
• Auch wenn eine dauerhafte Eingliederung in dem antragstellenden Unternehmen eventuell nicht 
erreicht werden kann, erhöhen sich durch die Arbeitsaufnahme möglicherweise die beruflichen Er-
folgsaussichten für die Zukunft.  
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• Wirtschaftlichkeit: Die Arbeitslosigkeit und der Leistungsbezug werden (zumindest vorübergehend) 
beendet.  
 
Im Antragsverfahren hat der*die Insolvenzverwalter*in die Gründe für die Neueinstellung nachvoll-
ziehbar darzulegen. Nachweise sollten nur verlangt werden, wenn begründete Zweifel an der Richtig-
keit der Angaben bestehen. 
 
Wenn  
- ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde,  
- das Insolvenzgericht über den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens entschieden hat, 
- die Betriebstätigkeit infolge Zahlungsunfähigkeit eingestellt wurde oder 
- ein*e Arbeitnehmer*in einen Antrag auf Insolvenzgeld gestellt hat, 
 
dürfen Zahlungen regelmäßig nur gegen den vorherigen Nachweis geleistet werden, dass der*die Ar-
beitnehmer*in noch im Betrieb beschäftigt ist beziehungsweise war und Arbeitsentgelt in der ange-
gebenen Höhe bezogen hat. 
 
3.7 Eingliederung von Personen mit befristeten Aufenthaltsrechten 

Ein EGZ kann grundsätzlich auch für die berufliche Eingliederung von ausländischen Arbeitsuchenden 
gezahlt werden, die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die 
aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen eine Beschäftigung zulassen und die Befristung  der langfristi-
gen Eingliederung in eine Beschäftigung nicht entgegensteht (§ 39 Abs. 1 SGB I). Davon kann ausge-
gangen werden, wenn der Förderzeitraum und die Nachbeschäftigungszeit innerhalb der Geltungs-
dauer des Aufenthaltstitels liegen. 
 
Läuft die Geltungsdauer des Aufenthaltsrechts während des beabsichtigten Förderzeitraums oder der 
Nachbeschäftigungszeit aus, ist von Amts wegen zu prüfen, ob nach Ablauf eines befristeten Aufent-
haltsrechts voraussichtlich weiterhin von einem erlaubten Aufenthalt ausgegangen werden kann. 
 
Bei  einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach 
Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes kann ohne nähere Prüfung von einer Verlängerung des Titels 
ausgegangen werden (z.B.  Asylberechtigte, Genfer Konventionsflüchtlinge, subsidiär Schutzberech-
tigte oder schutzberechtigte Flüchtlinge). Dies gilt auch bei ausländischen Arbeitsuchenden, die eine 
Aufenthaltserlaubnis als Familienangehörige*r der vorgenannten Personengruppen besitzen.  
 
Schließt der Arbeitgeber in oben genannten Fällen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, kann von dem 
Willen der dauerhaften beruflichen Eingliederung ausgegangen werden. Bei einer positiven Prognose 
zum weiteren erlaubten Aufenthalt steht der befristete Aufenthaltstitel einer Bewilligung nicht ent-
gegen. Der Bewilligungsbescheid ist in einem solchen Fall mit einer entsprechenden Nebenbestim-
mung (Bedingung) im Sinne von § 32 Abs. 2 Nr. 2 SGB X zu versehen.  
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3.8 Fachkräfte aus Drittstaaten 

Mit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes zum 01.03.2020 wird der Zugang zum Ar-
beitsmarkt für Fachkräfte aus Drittstaaten weiter geöffnet. Sie können einen befristeten Aufenthalts-
titel erhalten, der zur Einreise nach Deutschland zum Zweck der Arbeitsaufnahme oder auch zur Ar-
beitsplatzsuche berechtigt.  
 
Die Aufenthaltstitel nach den §§ 16d, 18a und 18b Aufenthaltsgesetz (AufentG) können zum einen 
für die Durchführung einer Qualifizierungsmaßnahme zur Anerkennung einer im Ausland erworbe-
nen Berufsausbildung (§ 16d AufenthG) oder zum anderen, wenn  ein konkretes Arbeitsplatzangebot 
vorliegt (§§ 18a und 18b AufenthG), erteilt werden. Personen, die mit einem dieser Aufenthaltstitel 
einreisen, können jedoch nicht mit einem EGZ gefördert werden,  da die Tatbestandsvoraussetzung 
"Erschwerte Vermittlung" nicht gegeben ist. 
 
Fachkräfte, die zur Arbeitsplatzsuche mit einem Aufenthaltstitel nach § 20 Abs. 1 AufenthG (Fach-
kraft mit Berufsausbildung, Definition in § 18 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG) oder nach § 20 Abs. 2 AufenthG 
(Fachkraft mit akademischer Ausbildung, Definition in § 18 Abs. 3 Nr. 2 AufenthG) nach Deutschland 
einreisen, können sich arbeitsuchend melden. Diese Aufenthaltstitel berechtigen ausschließlich zur 
Suche nach einer qualifizierten Beschäftigung (s. § 2 Abs. 12b AufenthG), für die ein Aufenthaltstitel 
als Fachkraft nach §§ 18a oder 18b AufenthG zum späteren Zeitpunkt erteilt werden kann. Personen 
mit solchen Aufenthaltstiteln gehören in der Regel aber nicht zum leistungsberechtigten Personen-
kreis im Sinne von § 7 SGB II. 

3.9 Ausländische Arbeitgeber 

Nach dem Territorialitätsprinzip kann ein EGZ nur gezahlt werden, wenn sich der Betriebssitz des Ar-
beitgebers in Deutschland befindet (§ 30 Abs. 1 SGB I). Förderanfragen von Arbeitgebern mit Be-
triebssitz im europäischen Ausland (z.B. in Grenzregionen) sind mit einem allgemeinen Hinweis auf 
die Zuständigkeit der ausländischen Arbeitsverwaltung für Arbeitgeberleistungen zu beantworten. 
Eine Förderung durch die Jobcenter Wuppertal AöR erfolgt nicht. 
 

4. Zu berücksichtigendes Arbeitsentgelt und Auszahlung des Zuschusses (§ 91 SGB III)  

4.1 Bemessung  

Grundsätzlich richtet sich die Höhe der Förderung nach dem tatsächlich regelmäßig gezahlten Ar-
beitsentgelt (begrenzt auf die Beitragsbemessungsgrenze). Ist das Arbeitsentgelt höher als das tarifli-
che bzw. ortsübliche Arbeitsentgelt, ist das tarifliche oder ortsübliche Arbeitsentgelt zu berücksichti-
gen. Darüber hinaus ist das Arbeitsentgelt im Sinne von Punkt 5.1.1 (sittenwidriger Lohn; Mindest-
lohn und Lohnwucher) zu prüfen. 
 
4.2 Tarifliches bzw. ortsübliches Arbeitsentgelt 

Das tarifliche Entgelt kann über das Tarifregister NRW ermittelt werden: 
http://www.tarifregister.nrw.de/tarifinformationen/tarifdaten_branchen/index.php  
 
Hinsichtlich der Ermittlung des ortsüblichen Entgeltes soll in Zweifelsfällen Rücksprache mit JBC.35, 
dem Unternehmensservice, gehalten werden. 

http://www.tarifregister.nrw.de/tarifinformationen/tarifdaten_branchen/index.php
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Für die Prüfung des ortsüblichen Lohns kann z.B. folgende Seite genutzt werden:  
https://berufenet.arbeitsagentur.de 
 
Liegt das Arbeitsentgelt für die zu fördernde Person unterhalb der eines*r Arbeitnehmers*in dersel-
ben oder einer vergleichbaren Berufsgruppe geleisteten Vergütung, kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Minderleistung  durch die geringere Arbeitsvergütung ausgeglichen werden soll. Ein zu-
sätzlicher Zuschuss zum Ausgleich einer Minderleistung ist nicht geboten und daher eine Förderung 
mit EGZ nicht möglich.    
 
Zusätzlich besteht Anspruch auf einen pauschalierten Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversi-
cherungsbeitrag in Höhe von 20 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts.  
 
5. Förderausschluss  
 
5.1 Verstoß gegen Rechtsnormen  

Ein Beschäftigungsverhältnis darf nicht gefördert werden, wenn die vereinbarten Bedingungen gegen 
Rechtsnormen verstoßen, z.B. weil sie sittenwidrig sind. 
 
5.1.1 Sittenwidriger Lohn/Nichteinhaltung gesetzlicher Mindestlöhne 

Wird vom Arbeitgeber bspw. ein gesetzlich vorgeschriebener Mindestlohn nicht gezahlt oder handelt 
es sich um ein sittenwidriges Arbeitsentgelt, kommt eine Förderung nicht in Betracht. In den ersten 6 
Monaten muss kein Mindestlohn gezahlt werden, wenn der*die eLb unmittelbar vor Arbeitsauf-
nahme langzeitarbeitslos war. Ein sittenwidriger Lohn liegt vor, wenn die Entlohnung unter 2/3 des 
entsprechenden Tariflohnes vorliegt (siehe zum Mindestlohn auch die Arbeitshilfe Lohnwucher). 
 

Mindestlohn bis zum 31.12.2025 12,82 € 

Mindestlohn ab dem 01.01.2026 13,90 € 

Mindestlohn ab dem 01.01.2027 14,60 € 

 
 
5.1.2 Bundesurlaubsgesetz 

Bei einer Fünf-Tage-Woche besteht ein gesetzlicher Urlaubsanspruch von 20 Tagen, bei einer Sechs-
Tage-Woche besteht ein gesetzlicher Urlaubsanspruch in Höhe von 24 Tagen. Schwerbehinderte 
Menschen haben darüber hinaus einen Anspruch auf 5 Tage Zusatzurlaub gemäß § 208 Abs. 1 SGB IX. 
Liegt der Urlaubsanspruch darunter, liegt ein Förderausschluss vor (der Urlaubsanspruch steht im Ar-
beitsvertrag). Der*die Arbeitnehmer*in kann den Anspruch auf Zusatzurlaub nur unter Berufung auf 
die Schwerbehinderteneigenschaft geltend machen. Dies setzt voraus, dass diese dem Arbeitgeber 
offenbart wurde. Der Zusatzurlaub erhöht den jährlichen Erholungsurlaub und zählt damit zu den we-
sentlichen Vertragsbedingungen, die der Arbeitgeber schriftlich niederzulegen hat (§ 2 Abs. 1 Nach-
weisgesetz – NachwG). Der Arbeitsvertrag ist dahingehend zu prüfen. Sollte der Zusatzurlaub im Ar-
beitsvertrag nicht geregelt sein, kann nur mit Einverständnis des*der eLb der Arbeitgeber auf diesen 
Anspruch und die Nachweispflicht hingewiesen werden (aufgrund des Datenschutzes). Ansonsten 
verbleibt es bei dem gesetzlich geregelten Mindesturlaubsanspruch. 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/
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5.1.3 Verspätete Antragsstellung 

Ein EGZ kann grundsätzlich nur gezahlt werden, wenn er vor Arbeitsaufnahme beantragt worden ist 
(§ 324 Abs. 1 Satz 1 SGB III). 
 
5.2 Keine Förderung von bestehenden Arbeitsverhältnissen  

Es werden grundsätzlich keine bestehenden Arbeitsverhältnisse gefördert. Bei besonders betroffe-
nen Menschen mit einer Schwerbehinderung ist eine Förderung jedoch bei einem bestehenden Ar-
beitsverhältnis möglich (zu den Voraussetzungen siehe Pkt. 2.4). 
  
5.3 Förderketten  

Grundsätzlich ist eine Förderung mit dem EGZ nicht möglich, wenn zuvor bereits eine Förderung der 
beruflichen Weiterbildung gemäß § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 81 ff. SGB III erfolgt ist. Es ist davon 
auszugehen, dass sowohl eine berufliche Ausbildung als auch kürzere Qualifikationen auf die Integra-
tion in ein Arbeitsverhältnis gerichtet sind und ihren Integrationszweck ohne eine nachgeschaltete 
zweite Leistung erfüllen. 
 
Sollte im Ausnahmefall dennoch eine Minderleistung bestehen (weil bspw. einzelne Anforderungen 
des Arbeitsplatzes nicht Bestandteil des Ausbildungsplanes waren), so ist die Förderung mit der 
Teamleitung abzustimmen.  
 
Eine Ausnahme besteht bei Menschen mit einer Behinderung/Schwerbehinderung: Sofern diese an 
einer Aus- oder Weiterbildung teilgenommen haben und hierfür Zuschüsse gezahlt wurden, können 
Arbeitgeber bei einer anschließenden Übernahme in ein Arbeitsverhältnis mit einem EGZ gefördert 
werden (§ 73 Abs. 3 SGB III). 
 
5.4 Ausschlussgründe gemäß § 92 Abs. 1 SGB III 

5.4.1 Keine Förderung, wenn der Arbeitgeber Beschäftigte entlassen hat, um einen EGZ zu erhalten 

Die Vermutung, dass der Arbeitgeber eine*n Beschäftigte*n entlassen hat, um einen EGZ zu erhalten, 
muss hinreichend belegt sein. Die Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses muss in einem ge-
wissen zeitlichen Zusammenhang mit der beabsichtigten Neueinstellung mit EGZ stehen (insbeson-
dere bei einer betrieblichen Kündigung). 
 
5.4.2 Förderausschluss bei Vorbeschäftigung bei einem früheren Arbeitgeber 

Jede frühere sozialversicherungspflichtige Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber schließt eine Förde-
rung aus, wenn sie in den vier Jahren vor Förderungsbeginn länger als drei Monate ausgeübt wurde. 
  
Der Förderausschluss gilt auch, wenn die Einstellung zwar bei einem anderen Arbeitgeber (z.B. Zeitar-
beitsunternehmen), aber die Beschäftigung bei einem früheren Arbeitgeber (z.B. jetzt Entleihbetrieb) 
erfolgt. 
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Da es auf die Art des Rechtsverhältnisses nicht ankommt, in dessen Rahmen die vorherige Beschäfti-
gung ausgeübt wurde,  gilt der Förderungsausschluss daher auch bei einer Vorbeschäftigung im Rah-
men des Bundesfreiwilligendienstes. 
 
Bei besonders betroffenen Menschen mit einer Schwerbehinderung ist eine Förderung trotz Vorbe-
schäftigung möglich, wenn der*die eLb behinderungsbedingt seine*ihre bisherige Tätigkeit nicht 
mehr ausüben kann und nur durch einen EGZ eine dauerhafte berufliche Eingliederung zu erreichen 
ist. Ebenfalls kann eine Förderung erfolgen, wenn der*die Angestellte zuvor befristet beschäftigt war 
(§ 88 i.V.m. § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB III).  
 
5.4.3 Anschlussförderung nach Sozialer Teilhabe  

Grundsätzlich greift der Förderausschluss nach § 92 Abs. 1 Nr. 2 SGB III nicht bei einer Anschlussbe-
schäftigung im Rahmen des Bundesprojektes „Soziale Teilhabe“. Voraussetzung für eine Anschluss-
förderung mit einem EGZ bleibt aber, dass die Förderung zur dauerhaften Eingliederung und zum 
Ausgleich von Minderleistungen bezogen auf den konkreten Arbeitsplatz erforderlich ist. Entschei-
dend ist, ob aufgrund der ausgeübten Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber noch ein Eingliede-
rungsaufwand zu erwarten ist, der über die betriebsübliche Einarbeitung hinausgeht. Dies dürfte nur 
im Ausnahmefall  der Fall sein. 
 
5.4.4 Anschlussförderung nach §§ 16e, 16i SGB II 

Der Förderungsausschluss nach § 92 Abs. 1 Nr. 2 SGB III greift nicht bei Beschäftigungen, die nach 
den §§ 16e, 16i SGB II gefördert werden, weil diese nach § 27 Abs. 3 Nr. 5 SGB III versicherungsfrei 
sind (s. Pkt. 5.4.3). Voraussetzung für eine Anschlussförderung mit einem EGZ bleibt aber, dass die 
Förderung zur dauerhaften Eingliederung und zum Ausgleich von Minderleistungen bezogen auf den 
konkreten Arbeitsplatz erforderlich ist. 
 
5.4.5 EGZ nach außerbetrieblicher Berufsausbildung (BaE) 

Während einer außerbetrieblichen Berufsausbildung (§ 76 SGB III) bzw. einer außerbetrieblichen Aus-
bildung für Menschen mit einer Behinderung mit Förderbedarf nach § 117 Abs. 1 SGB III (Reha-Ausbil-
dung) wird ein versicherungspflichtiges Ausbildungsverhältnis begründet. 
 
Die außerbetriebliche Berufsausbildung wird in zwei verschiedenen Formen durchgeführt. Es wird 
unterschieden zwischen dem „integrativen“ und dem „kooperativen“ Modell.  
 
Bei einem kooperativen Modell wird die praktische Ausbildung ausschließlich in einem Kooperations-
betrieb durchgeführt. Sie ist daher vergleichbar mit einer betrieblichen Ausbildung. Demnach liegt 
ein Förderausschluss vor, wenn der Kooperationsbetrieb für die Übernahme einen EGZ beantragen 
würde.  
 
Beim integrativen Modell erfolgt die fachpraktische Unterweisung bei einem Bildungsträger. Sie wird 
durch betriebliche Ausbildungsphasen ergänzt. Die Praktika werden nicht zwangsläufig bei demsel-
ben Arbeitgeber durchgeführt. Ein genereller Förderungsauschluss ist in diesen Fällen nicht sachge-
recht. Es muss daher im Einzelfall geprüft werden, in welchem Umfang der*die Jugendliche zuvor bei 
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dem antragstellenden Arbeitgeber beschäftigt war und ob hierdurch eine Förderung mit EGZ möglich 
ist. 
 

6. Verhältnis zu anderen Leistungen/Zuständigkeit des vorrangigen Reha-Trägers 

Für Menschen mit einer Behinderung darf ein EGZ nicht erbracht werden, wenn ein anderer Rehabili-
tationsträger im Sinne des SGB IX zuständig ist (§ 22 Abs. 2 Satz 1 SGB III). Grundsätzlich kommen als 
vorrangige Träger für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben neben der Bundesagentur für Arbeit 
vor allem die Träger der Unfallversicherung und der Rentenversicherung in Betracht (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 
und 4 i.V.m. § 5 Nr. 2 SGB IX). 
 
Die Gewährung eines EGZ für Menschen mit einer Behinderung ist damit ausgeschlossen, wenn sie 
z.B. aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit gleichartige Leistungen eines anderen 
Trägers erhalten können. 
 
Für den Personenkreis der besonders betroffenen Menschen mit einer Schwerbehinderung gilt eine 
Ausnahmeregelung. Für sie kann abweichend von § 22 Abs. 2 Satz 1 SGB III auch bei Zuständigkeit 
eines vorrangigen Rehabilitationsträgers ein EGZ gewährt werden (§ 22 Abs. 2 Satz 2 SGB III). Die 
Leistungen des anderen Rehabilitationsträgers sind auf den EGZ anzurechnen (§ 22 Abs. 2 Satz 3 SGB 
III). 
 
7. Verfahren 

7.1 Antragstellung 

Die Antragstellung auf EGZ kann bei jeder Integrationsfachkraft (IFK) erfolgen. Äußert ein Arbeitgeber 
Interesse an einer EGZ-Förderung (telefonisch, schriftlich, per Email), nimmt die IFK  die Antragstel-
lung auf und leitet diesen zuständigkeitshalber an den US weiter. Dazu dokumentiert er*sie die An-
tragstellung in einem aussagekräftigen Vermerk in FMG.job und informiert den US per E-Mail an den 
Verteiler Unternehmensservice@jobcenter.wuppertal.de. 
 
Um eine zeitnahe Kontaktaufnahme durch den US zu ermöglichen, sind folgende Angaben innerhalb 
des Vermerks erforderlich:  

- Tag der Antragstellung 
- Name des Arbeitgebers 
- angestrebte Tätigkeit 
- Arbeitsaufnahme geplant zum xx.xx.xxxx 
- Kontaktdaten des Arbeitsgebers 

 
 
7.2 Bearbeitung duch den US und Weiterleitung an JBC.31 

Der US nimmt zeitnah Kontakt zum Arbeitgeber auf, händigt die Antragsunterlagen aus und über-
nimmt die weitere Antragsabwicklung. 
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Die kompletten Antragsunterlagen müssen als attribuierte Aktendokumente unter Register: Maßnah-
memanagement > Themengebiet: EGZ > Dokumentengruppe: [Art des Dokuments] > Dokumententyp: 
[Art des Dokuments] >  in d.3 abgelegt werden, damit JBC.31 darauf zugreifen kann. Hierzu ist grund-
sätzlich die aktualisierte Attribuierungsliste zu nutzen. Der US nimmt im Förderfall die Buchung in 
FMG.job vor. 
 
 Zu einem Vorgang gehören: 
- Antragsformular / Minderleistungsbogen 
- Anlage zum Antrag (Erklärung des Arbeitgebers) 
- Arbeitsvertrag 
- Stellungnahme  
 
Die Stellungnahme wird nach der Attribuierung in d.3 aus der E-Akte heraus an das Teampostfach 
Maßnahmemanagement gesendet, sofern der Antrag bewilligt wird  
 
JBC.31 vergibt bei der Bearbeitung des Antrages je Dokument nach Eingang dann noch im Bemer-
kungsfeld Bemerkungen Jobcenter die laufende Nummer des Antrages sowie evtl. weitere Angaben 
wie bspw. ein Datum. Diese Vorgangsnummer vergibt JBC.31 zusätzlich bei der FMG.job-Buchung im 
Bemerkungsfeld. 
 
Der Bewilligungsbescheid wird durch JBC.31 erstellt.  
 
Im Falle einer Ablehnung ist der Vorgang abschließend durch den US zu bearbeiten und als Aktendo-
kument unter Register: Maßnahmemanagement > Themengebiet: EGZ > Dokumentengruppe: [Art 
des Dokuments] > Dokumententyp: [Art des Dokuments] >  in d.3 abzulegen. Eine gesonderte Rück-
meldung an JBC.31 ist nicht erforderlich, die IFK ist jedoch zu informieren.  
 
Im Falle einer Arbeitsaufnahme sind die LG und die IFK gleichermaßen per E-Mail zu informieren. Die 
Anpassungen des Datensatzes erfolgt durch die IFK. 
 
Bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit: 
Reiter „Allgemeines“: Profillage „I“ 
- Reiter „BaEL“: Status ALO und ASU beenden; Eintrag der Beschäftigung muss vorliegen 
- Reiter „Vermittlung“: Nullprofil muss deaktiviert und beendet sein; kein Haken bei „aktiv“ und min-
destens ein Eintrag der Arbeitsplatzsuche vor Arbeitsaufnahme 
- Reiter „Suchbegriffe“: automatisches Matching der 0-Profile deaktivieren  
- Reiter „Desktop-Matching“: evtl. weitere Stellenprofile deaktivieren (öffenen und grünen Haken 
entfernen) 
- Reiter „Historie“: alle Buchungen müssen beendet sein 
- Reiter „Dokumentation“: Vermerk bzgl. Überstellung an den Teamleitung JBC.31 erstellen  
 
Anträge von eLb, die im Reha-/ SB-Team geführt werden, werden analog zu dem o.g. Verfahren 
durch das Sonderteam Reha-/SB abgewickelt. 
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8. Hinweis zur Dokumentation 

Neben der Ausprägung der erschwerten Vermittlung ist die Feststellung des Umfangs der Minderleis-
tung zwingend erforderlich, um die Höhe und die Dauer des EGZ zu begründen.  
 
Eine nachvollziehbare Dokumentation ist erforderlich und als attribuiertes Aktendokument unter Re-
gister: Maßnahmemanagement > Themengebiet: EGZ > Dokumentengruppe: Nachweise > Dokumen-
tentyp: Erklärung zur Minderleistungin d.3 abzulegen. Auch hier vergibt JBC.31 bei der Bearbeitung 
des Antrages im Bemerkungsfeld Bemerkungen Jobcenter die laufende Nummer des Antrages. 
 
Ein Verweis auf ermessenslenkende Weisungen reicht als Begründung für einen EGZ nicht aus. Hierzu 
ist es zulässig, auf funktionsbezogene Einschränkungen des*der Arbeitnehmers*in (z.B. kann nicht 
schwer heben) einzugehen. Bei der Begründung einer Minderleistung und einer erschwerten Ver-
mittlung dürfen keine ärztlichen Diagnosen oder Krankheiten angegeben werden. Hinweise wie z.B. 
„ärztliches Gutachten vom …“ oder auf entsprechende Angaben im Profiling Schlüsselgruppe „Leis-
tungsfähigkeit“ sind zulässig. 
 

9. Hinweise zur Bescheiderteilung 

Die Bescheide zum EGZ werden mit der Auflage erteilt, dass der Arbeitgeber die Anmeldung zur Sozi-
alversicherung nachweist. Wird die Anmeldung nicht innerhalb von 3 Monaten nach Arbeitsauf-
nahme nachgewiesen, ist der Arbeitgeber durch JBC.31 zunächst unter Fristsetzung hieran zu erin-
nern. Erfolgt dennoch kein Nachweis, ist ebenfalls durch JBC.31 der Widerruf der Bewilligung zu prü-
fen. 
 

10. Rückforderung 

Sämtliche Rückzahlungstatbestände (auch im Falle einer Kündigung) werden von JBC.31 geprüft und 
an die Rückforderung (JBC.24) zwecks weiterer Veranlassung weitergeleitet. Eventuelle Informatio-
nen diesbezüglich sind von den Integrationsfachkräften umgehend an JBC.31 weiterzuleiten. 

 

11. Auszahlungsmodalitäten 

In der Regel erfolgt die Auszahlung des Zuschusses monatlich nachträglich. 
 
Bei Zeitarbeitsunternehmen erfolgt die Auszahlung des Zuschusses für die Fördermonate nach Vor-
lage des Nachweises der tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelte und der abgeführten Sozialversiche-
rungsbeiträge (Lohnabrechnungen), der Bestätigung, dass sich Tätigkeit und Einsatzort nicht geän-
dert haben sowie des Schreibens "Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis". 
 
Bei UG Ltd. erfolgt die Auszahlung des Zuschusses für die Fördermonate nach Vorlage des Nachwei-
ses der tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelte und der abgeführten Sozialversicherungsbeiträge (Lohn-
abrechnungen) und des Schreibens "Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis". 
 
        
Dr. Kletzander, Vorstand     Stand: Mai 2026 
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B. Leistungen der Jobcenter Wuppertal AöR im Überblick 

Personenkreis Unter 55 Jahre 55 Jahre und älter 

Arbeitnehmer*innen ohne 
Behinderung 

50 % für 6 Monate 

Die Nachbeschäftigungszeit 
entspricht der Förderdauer. 

Bis zu 50 % bis zu 36 Mo-
nate, 
wenn Förderung bis 
31.12.2028 begonnen hat 
 
§ 89 S. 3 SGB III 
 
Keine Degression 
 
Die Nachbeschäftigungszeit 
entspricht der Förderdauer 
und beträgt längstens 12 
Monate. 

Menschen  mit einer 
Schwerbehinderung oder 
sonstigen Behinderung  

Bis zu 70 % bis zu 24 Mo-
nate 
 
Degression: nach 12 Mona-
ten jährlich um mind. 10 
Prozentpunkte 
 
Untergrenze: 30 % 
 
§ 90 Abs. 1 SGB III 
 
Die Nachbeschäftigungszeit 
entspricht der Förderdauer 
und beträgt längstens 12 
Monate. 

 

Besonders betroffene 
Menschen mit einer 
Schwerbehinderung 

 
(Finanzierung aus Mitteln 
des Ausgleichsfonds nach § 
78 SGB X) 

Bis zu 70 % bis zu 60 Mo-
nate 
 
Degression: nach 24 Mona-
ten jährlich um 10 Prozent-
punkte 
 
Untergrenze: 30 % 
 
§ 90 Abs. 2 u. 4 SGB III 
 
Hier ist keine Nachbeschäf-
tigungszeit zu berücksichti-
gen. 

Bis zu 70 % bis zu 96 Mo-
nate 
 
Degression: nach 24 Mona-
ten jährlich um 10 Prozent-
punkte 
 
Untergrenze: 30 % 
 
§ 90 Abs. 2 u.4 SGB III 
 
Hier ist keine Nachbeschäf-
tigungszeit zu berücksichti-
gen. 

 


